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Bundesfinanzhof urteilt: 

Bewirtungskosten eines Arbeitnehmers können absetzbar sein

Presseinformation

Auf ein neues Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) zur Absetzbarkeit von Bewirtungskosten und Werbegeschenken eines Arbeitnehmers weist der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL) hin. Diese Kosten blieben bisher oft unberücksichtigt.

Der BFH urteilt in seiner Entscheidung vom 24.05.2007 (Az.: VI R 78/04), dass auch Aufwendungen eines Arbeitnehmers für Werbegeschenke und Bewirtung Werbungskosten sein können und danach steuerlich absetzbar wären. Denn Werbungskosten sind nach dem Gesetz „Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung von Einnahmen“.

Bisher erkannte die Finanzverwaltung derartige Kosten nur an, sofern eine erfolgsabhängige Entlohnung des Arbeitnehmers nachgewiesen wurde. Laut BFH kann dies zwar ein wichtiges Indiz sein, dürfe bei der Beurteilung aber nicht alleiniges Kriterium bleiben. Entscheidend für die Anerkennung sei grundsätzlich die berufliche Veranlassung. 

Damit ergeben sich nach Ansicht des Verbandes für Arbeitnehmer neue Chancen, beruflich veranlasste Kosten auch für Bewirtung und Geschenke abzusetzen. Bereits zu Beginn des Jahres hatte der BFH in zwei anderen Fällen zum Abzug von Bewirtungskosten zu Gunsten der Arbeitnehmer Recht gesprochen (Urteile vom 11.1.2007 und 1.2.2007).

Weitere Informationen dazu erhalten Arbeitnehmer, Rentner und Arbeitslose im Rahmen einer Mitgliedschaft in den örtlichen Beratungsstellen der Lohnsteuerhilfevereine. Die Anschriften der Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des Verbandes können unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragt oder im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de recherchiert werden.
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